
 

 

 

 

 
 

 

Hygienekonzept 
 
Präambel 
Auf Basis der geltenden Vorgaben des Landes Baden-Württemberg und um das Risiko einer 
weiteren Verbreitung des Virus so niedrig wie möglich zu halten, gelten folgende 
Regelungen.  
 
Die Regelungen stehen unter dem Vorbehalt der Änderung aufgrund neuer Verordnungen 
des Landes Baden-Württemberg Das am Veranstaltungstag geltende Hygienekonzept wird 
auf der Homepage des Weinbauverbandes veröffentlicht. Aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher 
Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet.  
 
1. Teilnahme 
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist verboten für Personen, die in Kontakt zu einer 
infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person 
noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder 
erhöhter Temperatur aufweisen.  
 
2. Lüftung 
Die Räumlichkeit ist stetig, mindestens aber alle 30 Minuten zu lüften. 
 
3.Abstandsregeln und Maskenpflicht 
Der Mindestabstand (1,50 Meter) ist wann immer möglich einzuhalten. Mit Ausnahme der 
Sitzplätze besteht eine grundsätzliche Maskenpflicht innerhalb des Veranstaltungsgebäudes.  
 
4. „3G Regelung/ Testpflicht“ 
Es gelten die „3G“ Regelungen. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur nachweislich 
geimpften, genesenen oder getesteten Personen erlaubt. 
 

5.Dokumentation der Teilnehmer 
Beim Betreten des Geländes muss jeder Teilnehmer seine Kontaktdaten zur Rückverfolgung 
angeben. Das Betreten des Veranstaltungsraumes ohne Datenangabe ist nichtgestattet. Die 
Datenabgabe erfolgt handschriftlich.  


